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Stellungnahme der Regionalen Planungsgemeinschaft (RPG) Südwestthüringen zum 
Zielabweichungsverfahren für die geplante 1. Änderung des Flächennutzungsplans und 
der Aufstellung des Bebauungsplans sonstiges Sondergebiet Photovoltaikanlage „An 
der Onspenliete“ der Gemeinde Unterbreizbach 
(Beschluss-Nr.: PLA 06/428/2024) 
 
Die obere Landesplanungsbehörde beteiligt die RPG Südwestthüringen im Zielabweichungs-
verfahren gemäß § 11 Abs. 3 des Thüringer Landesplanungsgesetzes für die geplante 1. Än-
derung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung des Bebauungsplans sonstiges Son-
dergebiet Photovoltaikanlage „An der Onspenliete“ der Gemeinde Unterbreizbach mit der 
Möglichkeit der schriftlichen Stellungnahme bis zum 17.06.2024. 
 
Die Mitglieder des Planungsausschusses der RPG Südwestthüringen haben die übermittelten 
Unterlagen zu o.g. Vorhaben beraten und geben folgende Stellungnahme ab: 
 
Die RPG Südwestthüringen stimmt der beantragten Zielabweichung für das im Regio-
nalplan Südwestthüringen festgesetzte Ziel der Raumordnung Z 4-4 Vorranggebiet 
Landwirtschaftliche Bodennutzung LB-39 – Unterbreizbach zu. 
 
Erläuterung: 
 
Die Firma K+S Minerals and Agriculture GmbH beabsichtigt zur teilweisen Absicherung der 
Eigenstromversorgung des Werkes Werra eine Freiflächen-Photovoltaikanlage angrenzend 
an das Werksgelände zu errichten. Dafür soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden und eine 
entsprechende Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgen.  
 
Gemäß den vorgelegten Unterlagen sollen im Vorranggebiet Landwirtschaftliche Bodennut-
zung LB-39 – Unterbreizbach hierfür die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Er-
richtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage geschaffen werden.  
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Die Vorranggebiete Landwirtschaftliche Bodennutzung sind für eine nachhaltige Entwicklung 
der Landbewirtschaftung vorgesehen. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind in diesen Ge-
bieten ausgeschlossen, soweit diese mit der vorrangigen Funktion nicht vereinbar sind (vgl. 
Regionalplan Südwestthüringen 2011/2012, Z 4-4). Insbesondere raumbedeutsame bauliche 
Nutzungen, die zu einer wesentlichen Nutzungseinschränkung der ausgewiesenen, für eine 
nachhaltige Landbewirtschaftung besonders geeigneten Böden führen, sind durch die Vor-
rangfunktion ausgeschlossen (vgl. Regionalplan Südwestthüringen 2011/2012, Begründung 
zu Z 4-4). 
 
Das Vorranggebiet Landwirtschaftliche Bodennutzung LB-39 umfasst insgesamt 340 ha. Ent-
sprechend den Planzielen sollen in Summe rd. 5,9 ha des Vorranggebietes dauerhaft in An-
spruch genommen werden. Dies entspricht 1,73 % des Gesamtgebietes. Für den östlichen 
Teil der Antragsfläche (rd. 4 ha) wurde im Jahr 2012 ein Zielabweichungsverfahren für eine 
Werkserweiterung (Industriegebiet) durchgeführt und das Einvernehmen der Planungsge-
meinschaft erteilt. Die Umsetzung der geplanten Werkserweiterung erfolgte nicht. 
 
Die Nutzungseignungsklasse der betroffenen Böden liegt bei 10. Sie besitzen eine durch-
schnittliche Ertragseignung.  
 
Ausgehend von der geringfügigen Flächeninanspruchnahme und unter Berücksichtigung der 
standortbezogenen Ertragseignung ist eine Zielabweichung vom Vorranggebiet LB-39 aus 
Sicht der RPG Südwestthüringen vertretbar. 
 
Kritische Anmerkungen zu den Unterlagen: 
 
Die Bewertung des Standortes ist sachlich teilweise nicht nachvollziehbar. Auf Seite 3 der 
Unterlagen wird ausgeführt, dass der Planbereich aufgrund der anthropogenen Prägung des 
Umfeldes bereits als beeinträchtigt einzustufen ist und damit bevorzugt vor einem nicht beein-
trächtigten Standort zu nutzen ist. Es ist nicht plausibel, dass die anthropogene Prägung an-
grenzender Flächen eine derartig negative Wirkung auf die natürliche Ertragseignung bzw. die 
landwirtschaftliche Bewirtschaftungsfähigkeit des Standortes ausübt, dass dieser als vorbe-
lastet eingestuft wird. 
 
Auch die überschlägige Prüfung der Umweltauswirkungen setzt sich nicht mit den besonderen 
natürlichen Merkmalen des Standortes auseinander (insbesondere mit Blick auf das Schutzgut 
Boden), sondern beschreibt lediglich den derzeitigen Nutzungszustand (vgl. Seite 10, 
Punkt 2.5). Unter Berücksichtigung bestehender gesetzlicher Vorschriften (z. B. § 2 Bundes-
Bodenschutzgesetz bzw. § 1a Baugesetzbuch) und zugänglicher Umweltinformationen sollte 
im Rahmen einer Ersteinschätzung eine diesbezügliche umweltbezogene Bewertung möglich 
sein. 
 
Eine abschließende Bewertung über die Erheblichkeit der Umweltauswirkungen des geplanten 
Vorhabens fehlt. 
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